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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
8.0.1291.1.339988.325717
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Reinigungsarbeiten
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Reinigungsarbeiten
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Reinigungsarbeiten
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Reinigungsarbeiten
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Reinigungsarbeiten
	DokID: 1122
	AP2: 
	Speichern: 
	Arbeitsplatz: 
	APname: Reinigungsarbeiten
	Taetigkeit: 
	AnzArbeitnehmer: 
	Kurzbesch: Reinigungsarbeiten im Büro- und Wohnungsbereich
	Ermittlung: 
	Datum: 
	: 
	OENormen: Merkblatt M 390 der AUVA "Gefährliche Arbeitsstoffe"; Merkblatt M 025 der AUVA "Heben und Tragen"* Broschüre "Alleinarbeitsplätze" des AI, auf www.arbeitsinspektion.gv.at
	SFK: 0
	AM: 0
	SVP: 0
	BO: 0
	Beilagen: * Sicherheitsdatenblätter für gefährliche Arbeitsstoffe (Reinigungs- und/oder Desinfektionsmittel* Betriebsbeschreibung und Wartungsanleitung der Hersteller für die Reinigungsgeräte
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 1
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	Hinweis: 
	Hinweis: §4 (2) 2 und 4 MSchG
	Hinweis: §3 KJBG-VO beachten
	Hinweis: §3 KJBG-VO beachten
	Angaben: 
	Hinweis: abhängig von verwendeten Arbeitsstoffen
	Hinweis: Jedoch ausreichende und wiederkehrende Information uned  Unterweisung
	Hinweis: eventuell Schutzbrillen, Schutzhandschuhe, Schutzkleidung
	Hinweis: Nassbereich -> Warnschild "Vorsicht! Rutschgefahr!"
	Hinweis: Nach dem Reinigen im Nassbereich
	Hinweis: 
	Hinweis: Reinigungs- und Desinfektioinsmittel
	Hinweis: Eventuell für Reinigungsgeräte/Maschinen
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Textfeld3: 
	Gefährdung: Chemische und Brandgefahr beim Lagern der Reinigungschemikalien
	Gefährdung: Hautkontakt mit Chemikalien
	Gefährdung: Verwendung von Reinigungsgeräte und Maschinen
	Gefährdung: Rutsch/Fall der Passanten
	Gefährdung: Sturz/Fall des Reinigungspersonals
	Gefährdung: Mangelnde objektbezogene Koordination mit Auftraggeber hinsichtlich Benutzung von: Aufzügen (Person ist z.B. alleine im Gebäude), Automatische Beleuchtungssteuerungen, Notruf-Nummern, Automatische Türen/Tore, Wirksamkeit des "elektronischen Objektschutzes", Brandschutzordnung, Fluchtwegkonzept
	Gefährdung: Entsorgung, Entleerung von Abfall- und Papierbehälter
	Gefährdung: Staub
	Massnahmen: * SDB beachten
* Lagervorschriften beachten
* Ausreichende Kennzeichnung des Lagers
* Behälter geschlossen halten
* Ausreichende Kennzeichnung der Behälter
* Zutrittsverbot
* Entsprechende Gebinde verwenden (Material, Inhalt)
* Ausreichende Be- und Entlüftung
	Massnahmen: * SDB beachten
* Nicht essen, trinken, rauchen
* Hautkontakt vermeiden
* Hautcreme und Hautreinigungsmittel verwenden
* Beim Umfüllen in kleinere Behälter nur bruchfeste Behälter verwenden
* Gleiche Kennzeichnung wie Originalbehälter
* Keine Getränkeflaschen verwenden
* Spritzer beim Umfüllen vermeiden (Heber oder Pumpe verwenden)
* Ausreichende PSA verwenden
* Bespritzte Kleidungsstücke sofort wechseln
* Laugen und Säuren nie zusammenmischen (Spritzgefahr)
* Räume gut lüften
* Dosierung der Reinigungs- und Desinfektionsmittel max. gemäß SDB
	Massnahmen: * Vor Beginn Sicht- und Funktionskontrolle, 
* Kontrolle der Elektrischen Teile (Kabel, Stecker, Schalter) wiederkehrende Prüfung
* Ausreichende wiederkehrende Info/Schulung/Unterweisung
	Massnahmen: * Hinweis/Kennzeichnung des Naßbereiches
* Abschnittsweise Reinigung
	Massnahmen: * Verwendung von Aufstiegshilfen, wie Stehleiter mit Podest, Gerüst
* Nicht auf Stühle und anderes Möbel steigen.
* PSA-Absturzsicherung
	Massnahmen: * Ausreichende, gegenseitige Information zwischen Auftraggeber und Reinigungsfirma
* Ausreichende Koordination
* Reinigungspersonal regelmäßig unterweisen und über objektbezogene Gefahren informieren
	Massnahmen: * Beim Entleeren der Abfall- und Papierkörbe nicht hineingreifen, sondern ausleeren
	Massnahmen: * Staubentwicklung durch Befeuchten eindämmen
* Staubsauger verwenden 
* Eventuell Atemschutz verwenden
	Zuständiger: 
	Termin: 
	Kontrolle: 
	Schaltfläche1: 
	addLineMassnahmen: 



